
• 1Bundesnetzagentur 

- Beschlusskammer 4 -
Az..: BK4-21-037 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 23 ARegV aufgrund des Antrags auf Genehmigung der 
Investitionsmaßnahme 

der TenneT TSO GmbH, Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth, vertreten durch die Ge-
schäftsführung, 

Antragstellerin, 

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch ihren Vorsitzenden Alexander Lüdtke-Handjery, 

ihre Beisitzerin Stefanie Scheuch 

und ihren Beisitzer Rainer Busch 

am 18.11 .2022 

beschlossen: 

1. 	 Die Investitionsmaßnahme für das Projekt 

»Maßnahmenpaket 203_2: „Umsetzung Anlagenhärtungskonzept, Teil 1" 

wird genehmigt. 

2. 	 Die Genehmigung und die Anpassung der Erlösobergrenze sind befristet bis  

31 .12.2023.  

3. 	 Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

4. 	 Der Antragstellerin wird auferlegt, den sich aus den Gründen ergebenden Mittei-
lungspflichten nachzukommen. 

5. 	 Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 

6. 	 Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 
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Gründe: 

1. 

Die Antragstellerin begehrt die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme für das Projekt 
"Maßnahmenpaket 203_2: „Umsetzung Anlage.nhärtungskonzept, Teil 1" gemäß§ 23 Abs. 1 
S. 1 ARegV. .  

Die Antragstellerin ist Betreiberin eines Elektrizitätsübertragungsnetzes mit Sitz in Bayern.  

Sie trägt vor, das technische Ziel der Investition sei die Umsetzung von Maßnahmen zum  
- Objektschutz in Schaltanlagen der Antragstellerin.  

Die vorliegend beantragten Maßnahmen seien Teil des Ob.ektschutzkonzeptes der Antrag-
stellerin und basierten auf dem konzept 

, welches anlässlich 
erarbeitet worden sei. Gemäß diesem Kon i · weilig.en Schaltanla-

gen der UNB bezüglich der Einordnung in die jeweili en zu überprüfen und 
ggf. geeignete Maßnahmen zu er reifen, um der:i der Anlagen an die . 

anzupassen. Die jeweiligen Maßnahmen, die in den 
verschiedene I" h seien, er äben sich aus dem o.a. kon-
zept, bzw. genauer aus der 

Im Rahmen des Maßnahmenp~kets würden folgende Maßnahmen gern. dem 4-ÜNB
Sicherungskonzept umgesetzt: 

Maßnahme Betroffene Standorte Schätzung Anschaffungs-
und Herstellungs- kosten 

Objektschutz/ Anlagenhärtung 

Hinsichtlich der Erforderlichkeit und Angemessenheit der beantra ten Maßnahmen verweist 
die Antragstellerin auf die 

chreiben vo.m 22.10.2020 habe das BMWi, 
bezugnehmend auf die aus der resultierenden Maßnahmen, die Maßnahmen 
zum Objektschutz bzw. zur Anlagenhärtung gemäß konzept als geeignet 
und erforderlich eing·eordnet. 

Der Objektschutz werde durch zusätzlich zu installierende Betriebsmittel 
oder durch in ihrer Funktion erweiterte B~ 

hergestellt. 

Bestehende Objektschutzinfrastruktur in den UW  
werde im Rahmen der Investitionsmaßnahme teilweise ersetzt.  
aktuellem Planungsstand zu ersetzenden Anlagen betrage ca. . Im Verhältnis 
zur Summe der geplanten Anschaffungs- und Herstellungskosten der gesamten Anlagen ·der 

-
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Investitionsmaßnahme entspreche dies zum Zeitpunkt der Antragstellung einem projektspe-
zifischen Ersatzanteil nach § 23 Abs. 2b ARegV von 4,88 Prozent. 

Die erstmalige Aktivierung ist für das Jahr 2022 geplant. Die vollständige Inbetriebnahme soll 
im Jahr 2024 stattfinden. 

Die Antragstellerin hat - als geplante Anschaffungs- und Herstellungskosten für 
die Investit ionsmaßnahme angegeben. 

Die Antragstellerin hat am 31 .03.2021 die Genehmigung der Investitionsmaßnahme für das 
Projekt .Maßnahmenpaket 203_2: „Umsetzung Anlagenhärtungskonzept, Teil 1" beantragt. 

Mit Schreiben vom 04.11.2022 wurde die Antragstellerin angehört. Sie hat mit Schre.iben 
vom 10.11 .2022 mitgeteilt, dass sie auf eine Stellungnahme verzichte. 

Die Bundesnetzagentur hat die Regulierungsbehörde des Landes Bayern gemäß § 55 Abs. 1 
S. 2 EnWG unter dem 04:06.2021 über die Einleitung des Verfahrens informiert. Unter dem 
11 .11.2022 wurde der Beschlussentwurf gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG dem Bundeskartell-
amt und der Regulierungsbehörde des Landes Bayern zur Stellungnahme übersandt. Das 
Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde haben von diesem Recht keinen Ge-
brauch gemacht. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen. 
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II.  

Der Beschluss ist rechtmäßig. Er beruht auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen 
Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 
02.09.2021 , C-718/18 (siehe unten A.). Eine Rechtsgrundlage für den Beschluss liegt vor 
(siehe unten B.). Der Beschluss ist formell und materiell rechtmäßig (siehe unten C. und D.). 

A. Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor d~m Hintergrund des 
Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Die Beschlusskammer hat in rechtmäßiger Weise die Vorgaben des nationalen Rechts in 
Form der normativen Regulierung, soweit diese im vorliegenden Verfahren Anwendung fin
den und von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. (Urteil vom 02.09.2021 , C-
718/18) erfasst werden, für ihre Entscheidung herangezogen. Als „normative Regulierung" 
werden im Allgemeinen solche Regeln des nationalen Gesetz- und Verordnungsgebers (z.B. 
in StroniNEV, GasNEV und ARegV) bezeichnet, die konkrete methodische und materielle 
Vorgaben für die Regulierung durch die Bundesnetzagentur enthalten. Die Pflicht zur An-
wendung dieser nationalen Vorgaben folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt auch ange~ichts 
der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs fort, bis sie vom Gesetz- bzw. Verord-
nungsgeber außer Kraft gesetzt oder neu geregelt werden. Dies hat der Bundesgerichtshof 
bereits entschieden (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 60 ff., siehe auch 
OLG Düsseldorf vom 11 .02.2021 , Vl-5 Kart 10/19 [V], S. 10 ff.; <;)LG Düsseldorf vom 
28.04.2021 , Vl-3 Kart 798/19 M. S. 72 ff., OLG Schleswig vom 11.01 .2021 , 53Kart1 /18, 
s. 27 ff.). 

1. Der Europäische Gerichtshof hat zwar in seiner Entscheidung festgestellt, dass die norma-
tive Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009172/EG (heute 
Art. 5.9 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten aus

. schließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die 
Richtlinien insoweit durqi die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt 
wurden. Insoweit hat der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die 
Kommission Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen 
ausschließlichen Zuständigkeiten der NRB verletzt, indem es im deutschen Recht die Be
stimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den An-
schluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, e inschließlich der anwendbaren Tari
fe, der Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

II. Der Europäische Gerichtshof hat aber weder über die Zuständigkeitsfragen hinausgehend 
einen materiell-rechtlichen Verstoß einzelner Vorgaben der normativen Regulierung gegen 
EU-Recht gerügt, noch hat er sich ausdrücklich zu der Frage geäußert, ob die normative 
Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der nationale Gesetz- und Verordnungsgeber den 
festgestellten Verstoß beseitigt, weiter anwendbar ist. Der EuGH hat sich insbesondere auch 
nicht explizit zu der Frage geäußert, ob die Richtlinienbestimmungen über die ausschließli-
che Zuständigkeit unmittelbar anwendbar sind. 

III. Die Regelungen der normativen Regulierung sind nicht nichtig . Weder nach den Grunds-
ätzen des europäischen Rechts noch nach nationalem Recht führt der Verstoß einer nationa
len Regelung gegen Unionsrecht zu deren Nichtigkeit (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, 
EnVR 58/18, Rn. 61 ff.). Vielmehr sind die Grundsätze des Anwendungsvorrangs des Uni-
onsrechts vor nationalem Recht zu beachten. 

Zudem scheidet eine richtlinienkonforme Auslegung der Vorschriften der normativen Regu- 
lierung aus. Der Europäische Gerichtshof sieht zwar sowoh! in der an die Bundesregierung  

-

-

-

-

-
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gern. § 24 EnWG erfolgten Zuweisung von Zuständigkeiten, als auch in den bindenden Vor-
gaben der normative.n Regulierur:ig eine mit den oben genannten Richtlinien unvereinbare 
Beschränkung der ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde 
'(EuGH a.a.O., Rz. 101 f. , 115 f.). Eine Umdeutung der nationalen Vorgaben in nicht binden-
de Programmsätze, die die ausschließliche Zuständigkeit der Regulierungsbehörde nicllt 
beeinträchtigen, kommt angesichts des eindeutigen Wortlauts, der Systematik und des Re-
gelungszwecks der Vprschriften der normativen Regulierung jedoch nicht in Betracht (Verbot 
der contra legem-Auslegung, BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/1 8, Rn. 66 ff.). 

Der Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts führt indes nicht dazu, die Vor-
schriften der normativen Regulierung unangewendet zu lassen. Der Anwendungsvorrang 
besagt, dass eine natipnale Regelung, die mit einer unmittelbar geltenden Regelung des 
Unionsrechts unvereinbar ist, von nationalen Behörden und Gerichten nicht angewendet 
werden darf (vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl . 2018, Art. 4 Rn. 40; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, 
EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV, Rn. 69 f.). Dieser Grundsatz gilt jedoch nur, soweit 
unmittelbar anwendbares Unionsrecht betroffen ist (EuGH, Urteil vom 24.06.2019, C-573/17, 
Rn. 62). Die normative Regulierung verstößt nicht gegen unmittelbar anwendbares Unions-
recht. Die hier maßgeblichen Richtlinienbestimmungen üb.er die auss.chließliche Zuständig-
keit der nationalen Regulierungsbehörde, mit denen die Vorgaben der normativen Regulie-
rung unvereinbar sind, sind nicht unmittelbar anwendbar. 

IV. Damit eine Richtlinienbestimmung unmittelbar angewendet werden kann, müssen spezi-
fische Voraussetzungen vorliegen (Grabitz/Hilf/Nettesheim, AEUV, 71. EL August 2020, Art. 
288 Rn. 149). Der Europäische Gerichtshof geht von der unmittelbaren Anwendbarkeit einer 
nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtlinienbestimmung nach Ablauf der Um-
setzungsfrist aus, wenn die Bestimmung hinreichend genau und inhaltlich unbedingt ist. Zu-
dem können die Bestimmungen einer Richtlinie grundsätzlich nur Rechte, aber keine Pflich-
ten eines Einzelnen begründen (sog. Belastungsverbot). lnsqfern kommt auch eine objektive 
unmittelbare Wirkung vorliegend nicht in Betracht. Im Einzelnen: 

1. Die Richtlinienvorgaben sind nicht unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhaltlich unbe-
dingt, wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung ge.knüpft ist und zu ihrer 
Durchführung oder Wirksa.mkeit auch keiner weiteren Maßnahmen der Unionsorgane oder 
der Mitgliedstaaten bedarf. Die Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zustän-
digkeit sind nicht als inhaltlich unbedingt anzusehen. 

Gegenwärtig fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen im natio-
nalen Recht. Das betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuweisung als auch die 
für einen Eingriff erforderliche Ermächtigungsgrundlage: Die Bundesnetzagentur hat nach 
nationalem Recht gegenwärtig (nur) die Befugnis, die Vorgaben der normativen Regulierung 
anzuwenden und ggf. unter RüGkgriff auf § 29 EnWG je nach Festlegungsermächtigung wei-
ter auszug_estalten und zu konkretisieren. Sie hat aber mangels entsprechender Aufgaben-
zuweisung durch den Gesetzgeber nicht die übergeordnete, allgemeine und uneinge-
schränkte Befugnis, die ihr nach den Richtlinien vorbehaltenen Aufgaben vollumfänglich und 
selbständig auszuüben (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 105) beispielsweise also die Methoden oder 
Bedingungen für den Netzanschluss und den Netzzugang frei festzulegen oder zu genehmi-
gen (vgl. nur § 24 S. 1 Nr. 1 EnWG). Dass es hierzu einer umfassenden mitgliedstaatlichen 
Aufgabenzuweisung pedarf, entspricht im Übrigen auch dem europäischen Leitbild, wonach 
die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von Regulierungsbehörden mit spezifischen Zuständig-
keiten verpflichtet sind (vgl. Erwägungsgrund 33 der Richtlinie 2009/72/EG bzw. Erwägungs-
grund 29 der Richtlinie 2009/73/EG). Die Mitgliedstaaten verfügen bei der Org~nisation und 
Strukturi'erung der Regulierungsbehörde zwar über eine Autonomie, haben diese aber unter 
vollständiger Beachtung der in den Richtlinien festgelegten Ziele und Pflichten· auszuüben 
und insoweit sicherzustellen, dass die Regulierungsbehörde ·bei der Ausübung der ihr vorbe-
haltenen Zuständigkeiten ihre Entscheidungen autonom treffen kann (vgl. EuGH, a.a.O., Rz. 
119). Dieser Befund.wird auch durch das in der Entscheidung des Europäischen Gerichts-
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hofs mündende Vertragsverletzungsverfahren bestätigt: Gegenstand der Rüge durch die 
~uropäische Kommission war nicht die fehlerhafte Ausübung einer nach nationalem Recht 
bereits ordnungsgemäß zugewiesenen ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regu-
lierungsbehörde, sondern der Umstand, dass eine den Richtlinien entsprechende umfassen-
de Aufgabenzuweisung an die nationale Regulierungsbehörde im nationalen Recht bislang 
nicht erfolgt ist (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 88). Vielmehr liegt hier eine fehlerhafte Aufgabenzu-
weisung vor (EuGH, a.a.O., Rz. 130); diese kann und muss durch den Mitgliedstaat korrigiert 
werden, der dann die·noch möglichen Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten vorsehen kann 
(EuGH a.a.O., R~. 126, 127). 

2. Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien wären Belastungen Einzelner verbun-
den, sodass eine solche ausscheidet. Zwar ist die Einräumung subjektiver Rechte keine Vo-
raussetzung für eine unmittelbare Anw~ndbarkeit (woran es vorliegend wegen des Versto-
ßes gegen objektiv geprägte Zuständigkeitsnormen auch fehlen würde), allerdings gilt das 
Belastungsverbot. Wenn der Bundesnetzagentur aus einer unmittelbaren Anwendung der 
Richtlinie weitergehende oder jedenfalls anders ausgestaltete Kompetenzen zukämen, könn-
te sich dies je nach Einzelfall zugunsten, aber auch zu Lasten be.stimmter Beteiligter auswir-
ken. Daraus wiederum könnten sich Belastungen ergeben, die nach Auffassung des Bun-
desgerichtshofs nur durch das europäische Primärrecht oder durch EU-Verordnungen be-
gründet werden können, nicht aber durch Richtlinien (vgl. BGH, Beschluss vom 08.10.2019, 
EnVR 58/18, Rn. 73). 

Eine Belastung würde sich zudem bereits aus dem Heranziehen der Richtlinien als Ermäch-
tigungsgrundlage ergeben. Dies wäre europarechtlich unzulässig. Sofern die Richtlinienbe-
stimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit als inhaltlich unbedingt anzusehen wä-
ren, müssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar als Ermächtigungsgrundlage auch 
für belastende Regulierungsentscheidungen herangezogen werden. Anders als in den vom 
Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fällen, in denen er eine unmittelbare Belastung 
durch Richtlinienrecht verneinte, weil die Belastung erst durch ein Verwaltungsverfahren auf 
Basis nationalen Rechts eintrat, würden vorliegend die Richtlinienbestimmungen als solche 
unmittelbar gegenüber den Betroffenen herangezogen werden und als materiell-rechtliche 
Befugnisnormen für belastende Verwaltungsverfahren und Regulierungsentscheidungen 
fungieren. Soweit ersichtlich existiert bislang keine hier einschlägige Judikatur, in der der 
EuGH es für europarechtskonform eingestuft hätte, dass eine Richtlinienbestimmung als 
eigenständige Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe in Rechte des Einzelnen herangezogen 
we~enda~ · 

3. Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestimmungen bezo-
gen auf die ausschließliche Zuständigkeit scheidet ebenfalls aus. Der Europäische Gerichts-
hof hat eine objektive unmittelbare Wirkung von Richtlinienbestimmungen anerkannt, aus 
denen sich für staatliche Stellen eindeutige Pflichten ergeben. Konkret ging es beispielswei-
se um die nicht rechtzeitig in nationales Recht umgesetzte Pflicht der zuständigen Behörde 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen eines Genehmigungsver-
fahrens für die Errichtung eines Wärmekraftwerks (EuGH, Urteil vom 11 .08.1995, C-431 /92 -
Wärmekraftwerk Großkrotzenburg). 

Zwar mag sie~ vorliegend aus den Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zu-
ständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde die Verpflichtung ergeben, von dieser Zu-
ständigkeit auch Gebrauch zu niac;hen, um den Zielsetzungen der Richtlinien hinreichend 
Rechnung tragen zu können. Anders als im Fall des Wärmekraftwerks Großkrotzenburg ist 
diese Verpflichtung vorliegend jedoch nicht inhaltlich unbedingt.. Im vom Europäischen Ge-
richtshof entschiedenen Fall konnte die zuständige Behörde der Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung ohne Weiteres nachkommen, weil diese als unselbst-
ständiger Bestandteil des nach nationalem Recht vorgesehenen und ihr bereits zugewiese-
nen Genehmigungsverfahrens durchzuführen war. Demgegenüber kann die Bundesnetza-
gentur die ihr nach den Richtlinienbestimmungen zugewiesene ausschließliche Zuständigkeit 
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erst ausüben, wenn ihr entsprechende Befugnisse nach nationalem Recht eingeräumt wer-
den (siehe oben). 

V. Ungeachtet der Tatsache, dass die Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar anwendbar 
sind, sprechen aus Sicht der Beschlusskammer weitere erhebliche Gründe dafür, die Vorga-
ben der normativen Regulierung in der Übergangszeit zur Anwendung zu bringen. Die Nicht-
anwendung der normativen Regulierung in der Übergangszeit würde zu einem Zustand füh-
ren , der mit den Zielsetzungen der genannten Richtlinien erst recht unvereinbar wäre (so 
auch BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 76). 

Die Richtlinien verlangen, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Festlegung 
der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang .mit ausreichendem Vor-
lauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtli-
nie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Diesem Gebot der ex ante-
Regulierung wird in Deutschland gegenwärtig zu einem großen Teil über die Vorgaben der 
normativen Regulierung Rechnung getragen. Die normative Regulierung strukturiert die Me-
thoden für die Berechnung der Tarife vor und legt ex ante die wesentlichen Bedingungen für 
den Netzanschluss und den Netzzugang fest. Sie regelt unmittelbar Rechte und Pflichten für 
Netzbetreiber und andere Marktakteure und schafft auf diese Weise den von den Richtlinien 
geforderten transparenten und vorhersehbaren, verlässlichen Regulierungsrahmen. Beste-
hende Festlegungen und Genehmigungen der Bundesnetzagentur, die sie im Rahmen ihrer 
bisherigen Zuständigkeiten erlassen hat, tragen zwar ebenfalls zu der erforderlichen ex ante-
Regulierung bei, dies jedoch nur in Teilbereichen und in Ergänzung der normativen Regulie-
rung und damit nicht in dem von der Richtlinie geforderten Umfang. 

Ein faktisches Außerkrafttreten der Vorgaben der normativen Regulierung würde daher zu 
beträchtlichen Regelungslücken und damit einhergehend erheblichen Rechtsunsicherheiten 
für alle Marktbeteiligten führen. Auch dies wäre mit den genannten Richtlinienvorgaben und 
den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts schwerlich vereinbar. Beispielsweise dürfte_ 
eine derart unklare Rechtslage im Übergangszeitraum kaum Investitionsanreize setzen und 
Unsicherheiten für die unternehmerische Tätigkeit der regulierten Unternehmen und auch 
der sonstigen Marktteilnehmer auslösen. Für den Übergangszeitraum ist es daher sinnvoll 
und angebracht, stabile und berechenbare Verhältni.sse zu gewährleisten. 

B. Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 23 ARegV. 



1 BGH, Beschluss v. 17.12.2013, EnVR 18/12, Rz. 14, juris. 
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C. Formelle Rechtmäßigkeit 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungsbehörde. 
Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

II. Antrag und Frist 

Der Antrag auf Genehmigung einer Investitionsmaßnahme wurde fristgerecht am 31 .03.2021 
bei der Bundesnetzagentur gestellt. Anträge auf Genehmigung ·von Investitionsmaßnahmen 
sind gemäß § 23 Abs. 3 S. 1 ARegV spätestens neun Monate vor Beginn des Kalenderjah-
res, in dem die Investition erstmals ganz oder teilweise kostenwirksam werden soll, bei der 
Bundesnetzagentur zu stellen. Kostenwirksam wird die Investitionsmaßnahme mit der erst-
maligen Aktivierung. Die Aktivierung kann entweder als Anlage in Bau oder als Zugang zum 
Sachanlagevermögen erfolgen. Für die dem vorliegenden Antrag zugrundeliegende lnvestiti-
onsmaßna~me ist auf die erstmalige Aktivierung im Jahr 2022 abzustellen. 

III. Anhörung 

Der Antragstellerin wurde gemäß § 67 Abs. 1 EnWG die Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 

IV. Beteiligung von Bundeskartellamt und Landesregulierungsbehörden 

Die Regulierungsbehörde des Landes Bayern wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG von der 
Einleitung des Verfahrens benachrichtigt. 

Dem Bundeskartellamt sowie der zuständigen Regulierungsbehörde des Landes Bayern 
wurde gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

0. Genehmigungsfähigkeit 

Für das Projekt .Maßnahmenpaket 203_2: .Umsetzung Anlagenhärtungskonzept, Teil 1" ist 
eine Investitionsmaßnahme gemäß§ 23 ARegV zu genehmigen. · 

1. Erweiterungs- und Umstrukturierungsi'nvestition 

Die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme kann nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV für Erwei-
terungs- und Umstrukturierungsinvestitionen erfolgen. Unter Umstrukturierungsinvestitionen 
sind Maßnahmen zu verstehen, mit denen technische Parameter geändert werden, die für 
den Netzbetrieb erheblich sind1. Es bedarf somit einer nicht unbedeutenden Veränderung 
von technischen Parametern. Dafür reichen jedoch der Austausch bereits vorhandener 
Komponenten und die damit zwangsläufig einhergehenden Verbesserungen nicht aus. Die 
mit der. Maßnahme verbundenen zusätzlichen Funktionen müssen deutlich über die Wirkun-
gen einer bloßen Ersatzinvestition hinausgehen, so dass ihnen eine gewisse eigenständige 
Bedeutung zukommen muss. Der Ersatz von Komponenten ist nicht schon deshalb als Um-
strukturierung zu qualifizieren , weil für die neuen Komponent~n andere technische Stan-



2 BGH, Beschluss v. 17.12.2013, EnVR 18/12, Rz. 29, juris. 
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dards gelten2. Eine Anpassun.g von Komponenten an den aktuellen Stand der Technik, ohne 
dass damit eine erhebliche Funktionserweiterung einhergeht, reicht somit nicht für eine Qua-
lifizierung als Umstrukturierungsmaßnahme. 

Die Antragstellerin hat hinreichend nachgewiesen, dass es sich bei der dem Antrag zu Grun-
de liegenden Investitionsmaßnahme um eine Umstr:ukturierungsinvestition h~ndelt. Die be-
antragten Maßnahmen führen zu einer qualitativen Anhebung des bisherigen Schutzniveaus 
der Umspannwerke nach Maßgabe der 

, indem Komponenten mit neuen Funktionalitäten 
gefügt bzw. bislang vorhandene - komponenten gegen solche mit einer 

ausgetauscht werden. Durch die be~n werden die für den 
Netzbetrieb notwendigen Umspannwerke besser---geschützt. Hierdurch 
wird die Ausfallsicherheit dieser essentiellen Ne~komponenten gestärkt, was sich wiederum 
positiv auf die Versorgungssicherheit auswirkt. 

II. Genehmigungsfähigkeit nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV 

Gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV genehmigt die Bundesnetzagentur Investitionsmaßnahmen 
für Erweiterungs- und l,Jmstrukturierungsinvestitionen in die Übertragungs- und Fernleitungs-
netze, soweit diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die Einbindung in das 
nationale oder internationale Verbundnetz oder für einen bedarfsgerechten Ausbau des 
Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG notwendig sind. Eines der in § 23 Abs. 1 S. 2 
Nr. 1 bis 9 ARegV genannten Regelbeispiele ist im vorliegenden Fall nicht einschlägig. 

Die Antragstellerin hat hinreichend nachgewiesen, dass die Investitionsmaßnahme notwen-
dig für die Stabilität des Gesamtsystems ist. Investitionen für die Stabilität des Gesamtsys-
tems umfass~n Erweiterungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen, die zu einer Erhöhung 
oder Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit bzw. Sicherheit im Gesamtsystem notwendig 
sind. Unter Gesamtsystem im Sinne des § 23 Abs. 1 ARegV ist ein zusammenhängendes 
Gebilde von verschiedenen miteinander interagierenden Netzen zu verstehen. Ursächlich für 
die Notwendigkeit der Maßnahme sind in erster Linie Rückwirkungen von anderen Netzen 
auf die eigene Netzsituation, aber auch Änderungen bei technischen Standards. Innerhalb 
des Gesamtsystems haben Entscheidungen über bestimmte Maßnahmen eines Netzbetrei-
bers Auswirkungen auf die Stabilität in anderen Netzen. Daraus erfolgt eventuell wiederum 
die Notwendigkeit, netzbezogene Maßnahmen in den vor- und nachgelagerteri Netzen zu 
ergreifen. 

Die Antragstellerin hat hinreichend dargelegt, dass die Maßnahmen notwendig sind, um die 
Resilienz der Umspannwerke und damit des Gesamtsystems gegenüber 

nach Maßgabe der den onzepten zugrunde liegenden 
auf die Netzinfrastruktur zu erhö-

hen. Die in Rede stehenden Schutzvorkehrungen verringern das Risiko einer dadurch be-
dingten Beeinträchtigung der Stromversorgung und haben damit zugleich unmittelbare Aus-
wirkungen für die benachbarten N.etze und das Gesamtsystem. 

III. Ersatzanteil 

Die vorliegende Investitionsmaßnahme enthält nach derzeitigem Planungsstand einen Er-
satzanteil in Höhe von 4,88 Prozent. Da sich bis zur Inbetriebnahme der einzelnen Anlagen-
güter der Investitionsmaßnahme noch Änderungen ergeben können, die zu Anpassur:igen 
dieses Ersatzanteils führen, ist der Wert derzeit noch anpassbar und wird erst in der sog. ex-
post-Abrechnung fixiert. 
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Für die vorliegende Investitionsmaßnahme ist der Anwendungsbereich von § 23 Abs. 2b 
ARegV eröffnet. Die gegenständli.che Genehmigung wurde mit Schreiben vom 31.03.2021 
und somit nach dem 17.09.2016 beantragt. 

Dementsprechend wird der projektspezifische Ersatzanteil aus dem Verhältnis der Tages-
neuwerte der ersetzten Anlagen bzw. Anlagenbestandteilen zur Summe der Anschaffungs-
und Herstellungskosten der gesamten Anlagen der Investitionsmaßnahme ermittelt. Hierbei 
ist auf die erstmalige Aktivierung der zu ersetzende11 Anlagengüter und auf den Zeitpunkt der 
erstmaligen Aktivierung der neuen Anlagengüter als Fertiganlagen abzustellen. Der Tages-' 
neuwert der ersetzten Anlagen bzw. Anlagenbestandteile wird dabei entsprechend § 6 
Abs. 3 StromNEV ermittelt. Mithin erfolgt die Umrechnung der historischen Anschaffungs-
und Herstellungskosten auf Tagesneuwerte unter Verwendung von Indexreihen des Statisti-
schen Bundesamtes nach Maßgabe des§ 6a StromNEV. Bei der Ermittlung der Tagesneu-
werte der zu ersetzenden vorhandenen Komponenten sind die ursprünglichen Anschaffungs-
und Herstellungskosten auf den Zeitpunkt der erstmaligen Aktivierung der neuen Anlagengü-
ter als Fertiganlagen zu indizieren. 

Vorliegend hat die Antragstellerin der Beschlusskammer gemäß § 23 Abs. 2b Satz 4 ARegV 
Informationen, die für die Ermittlung des projektspezifischen Ersatzanteils notwendig sind, 
vorgelegt. 

Auch hat sie Angaben sowohl zu den betreffenden historischen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten als auch zu den entsprechenden Tagesneuwerten gemacht. · 

Die Beschlusskammer hat die Angaben der Antragstellerin - ungeprüft - entgegengenom.: 
men. Unter Berücksichtigung des aktuellen Planungsstandes für die vorliegende Investiti-
onsmaßnahme wäre ein projektspezifischer Plan-ErsatZanteil in Höhe von 4,88 Prozent an-
zunehmen. 

Dieser Wert und die von der Antragstellerin zugrunde gelegten Eingangsdaten werden je-
doch erst im Rahmen der sog. ex post-Abrechnung von der Beschlusskammer im Detail ge-
prüft und abschließend fixiert. 

Eine Entscheidung über die Höhe des Ersatzanteils erfolgt im Rahmen dieses Beschlusses 
nicht, da die vorliegende Entscheidung gemäß § 23 ARegV in der ab dem 22,03.2012 gel-
tenden Fassung nur die Genehmigung der Investitionsmaßnahme dem Grunde nach umfasst 
und nicht mehr - wie noch gemäß § 23 ARegV in der bis zum 22.03.2012 geltenden Fas:.. 
sung - auch die Höhe der Kapital- und Betriebskosten. 

Im Rahmen der Genehmigung der Investitionsmaßnahme erfolgt deshalb keine abschlie-
ßende Festlegung des projektspezifischen Ersatzanteils. Dieser wird erst im Rahmen der 
nachträglich stattfindenden Überprüfung der Kapital- und Betriebskosten der Investitions-
maßnahme festgelegt. In der vorliegenden Genehmigung wird der projektspez.ifische Ersatz-
anteil , welcher der ex post-Prüfung als Ausgangspunkt dient, daher nur informatorisch mi~ge­
teilt. Er entfaltet rechtlich keine Bindungswirkung. 

E. Genehmigungsdauer 

Die Genehmigung der vorliegenden Investitionsmaßnahme gilt ausschließlich für den be-
nannten Einzelfall und ist auf den Zeitraum bis zum 31.12.2023 beschränkt. Soweit die An-
tragstellerin einen über den 31 .12.2023 hinausgehenden Genehmigungszeitraum beantragt 
hat, ist der Antrag abzulehnen. 

Gemäß § 23 Abs. 1 S. 4 ARegV sind Genehmigungen für Investitionsmaßnahmen jeweils bis 
zum Ende derjenigen Regulierungsperiode zu befristen, in der ein Antrag gestellt worden ist. 
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Wird ein Antrag erst nach dem Basisjahr, welches nach § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV für die fol-
gende Regulierungsperiode zugrunde zu legen ist, für die folgende Regulierungsperiode . 
gestellt, ist die Genehmigung gemäß § 23 Abs. 1 S. 5 ARegV bis zum Ende dieser folgenden 
Regulierungsperiode zu befristen. Das Basisjahr für die kommende Regulierungsperiode ist 
das Jahr 2021 : Die Antragstellerin hat die Genehmigung der Investitionsmaßnahme für das 
vorliegende Projekt am 31 .03.2021 beantragt. Damit ist die Genehmigung der vorliegenden 
Investitionsmaßnahme bis zum Ende der laufenden Regulierungsperiode zum 31.12.2023 zu 
befristen. 

F. Anpassung der Erlösobergrenze 

Aufg~nd der vorliegenden Investit ionsmaßnahme können gemäß§ 23 Abs. 1 S. 3 ARegV 
Kapital- und Betriebskosten geltend gemacht werden. Die entsprechende Anpassung der 
Erlösobergrenze nimmt die Antragstellerin gemäß§ 4 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 
Nr. 6, 6a ARegV vor. 

1. Umfang der Anpassung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin kann ihre Erlösobergrenze um die sich aus genehmigten Investitions-
maßnahmen ergebenden Kosten und Erlöse anpassen. Insgesamt dürfen sich die Kosten, 
um die die Erlösobergrenze angepasst wird, lediglich auf die Teile der vorliegenden Investiti-
onsmaßnahme beziehen, die von der Genehmigung dem Grunde nach umfasst sind. 

Bei der Anpassung der Erf ösobergrenze hat die Antragstellerin die zum Zeitpunkt der An-
passung der E:rlösobergrenze jeweils anwendbaren Festlegungen ·zu Kapital- und Betriebs-
kosten sowie zu Betriebskostenpauschalen zu berücksichtigen. 

II. Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze richtet sich für die vorliegende Investiti-
onsmaßnahme nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 i.V.m. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV. Danach kann 
eine Anpassung der Erlösobergrenze unmittelbar im Jahr der Kostenentstehung stattfinden, 
so dass zunächst auf Plankosten abzustellen ist. 

Da für die vorliegende Investitionsmaßnahme von einer erstmaligen Kostenwirksamkeit im 
Jahr 2022 auszugehen ist, hätte bei einer entsprechenden Genehmigung der Investitions-
maße bereits zum 01.01.2022 eine Anpassung der Erlösobergrenze stattfinden können, da 
der Antrag zum 31 .03.2021 gestellt wurde. Eine solche Anpassung hat in der Regel nicht 
stattgefunden, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Genehmigung der Investitionsmaßnahme 
vorlag. Der Ausgleich zwischen dem Betrag, um den die Erlösobergrenze zum 01 .01.2022 
für das vorliegende Projekt tatsächlich angepasst wurde und nach der vorliegenden Geneh-
migung hätte angepasst werden dürfen, erfolgt gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV über das Re-
gulierungskonto. Die Differenz wird auf dem Regulierungskonto verbucht und mit dem dort 
geltenden Zinssatz verzinst. 

Soweit eine Anpassung der Erlösobergrenze nicht bereits zum 01 .01.2022 stattgefunden hat, 
kommt es zu einer tatsächlichen Anpassung der Erlösobergrenze erstmalig zum 01.01.2023. 

. Eine Anpassung der Erlösobergrenze erfolgt jährlich für die Dauer der Genehmigung. . 

III. Nachträgliche Korrektur der Anpass~ng der Erlösobergrenze 

Da es sich bei den für die Anpassung der Erlösobergrenze heranzuziehenden Kapital- und 
Betriebsko~ten um Planwerte handelt, ergibt sich die Notwendigkeit eines so genannten 
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Plan-lst-Abgleichs zwischen den angesetzten Plankosten und den tatsächlich in dem be-
trachteten Jahr entstandenen Ist-Kosten für die lnvestitionsmaßhahme. Der Ausgleich der 
sich aus der Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Kosten eventuell ergebenden Differenz 
erfolgt gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV über das Regulierungskonto. Die Differenz wird auf 
dem Regulierungskonto verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz verzinst. Für die 
Durchführung des Plan-lst-Abgleichs sind von der Antragstellerin die Mitteilungspflichten 
nach Abschnitt G.I. einzuhalten. 

G. Nebenbestimmun·gen, § 23 Abs. 5 ARegV 

Die Genehmigung enthält Nebenbestimmungen nach § 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. 

1. Mi~eilungspflichten, §§ 2.3 Abs. 5 S. 2, 28 ARegV 

Die Antragstellerin hat den ihr im Folgenden auferlegten Mitteilungspflichten nachzukommen. 
Diese konkretis.ieren die bereits nach§ 28 Nr. 6 ARegV existierenden Mitteilungspflichten. 
Die Erfüllung dieser Mitteilungspflichten ersetzt nicht die gegebenenfalls notwendige Bean-
tragung einer Änderung der genehmigten Investitionsmaßnahme. 

1. Anpassung der Er.lösobergrenze 

Der Antragstellerin wird auferlegt, die folgenden Angaben anhand der tatsächlichen Werte in 
einer für einen sachkundigen Dritten in nachvollziehbarer Weise mitzuteilen und zu belegen: 

• Die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

o Aktivierungen als Anlagen in Bau 

o Aktivierungen als Fertiganlagen 

• Die Abzugspositionen 

o Rückstellungen 

o Öffentliche Förderungen 

o Son~tige kostenmindernde Erlöse  

· • Die Parameter  

o Aufgenommenes Fremdkapital 

o Erhaltene Baukostenzuschüsse 

o Tatsächliche Fremdkapitalzinsen 

o Gewerbesteuerhebesatz 

• Angaben zur Ermittlung des projektspezifischen Ersatzanteils 

Bei der Übermittlung dieser Angaben hat die Antragstellerin sich an dem jeweils aktuellen 
Leitfaden der Bundesnetzagentur zu § 23 ARegV zu orientieren und den jeweils aktuell auf 
der Internetseite der Bundesnetzagentur dafür bereitgestellten Erhebungsbogen zu verwen-
den. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht möglich, zu 
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überprüfen, ob die bislang lediglich als Plahwerte vorliegenden Angaben der Antragstellerin 
insoweit auch tatsächlich so eingetreten sind. Die Beschlusskammer behält sich vor, weitere 
Anforderungen an Inhalt und Struktur der geforderten Daten vorzugeben. 

2. Änderung des Projektes 

Der Antragstellerin wird auferlegt, unmittelbar n'ach Kenntniserlangung eine Änderung des 
Projektes, insbesondere Änderungen, die sich auf den lnbetriebnahmezeitpunkt, die wesent-
liche technische Gestaltung öder auf den Ersatzanteil auswirken, bei der Reguli~rungsbe­
hörde anzuzeigen. 

Die Befugnis, die Antragstellerin zu verpflichten, unverzüglich nach Kenntniserlangung eine 
Änderung des Projektes anzuzeigen, ergibt sich aus§ 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. Die Informati-
onsverpflichtung ist notwendig, um der Regulierungsbehörde eine sachgerechte Kontrolle 
der von der Antragstellerin vorzunehmenden Anpassung der Erlösobergrenze zu ermögli-
chen. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht möglich, zu 
überprüfen, ob die geplante Projektausführung d~r Antragste.llerin insoweit auch tatsächlich 
so eingetreten ist. 

II. Widerrufsvorbehalt 

Die Genehmigung steht gemäß § 23 Abs. 5 S. 1 ARegV unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
für den Fall , dass die Investition nicht der Genehmigung entsprechend durchgeführt wird. 
Davon umfasst sind nicht nur die Nichtdurchführung der Investition als solcher, sondern auch 
von der Genehmigung abweichende Ausführungen. 

H. Kosten 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesondert.er Bescheid nach§ 91 EnWG. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erho-
ben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 
53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 
Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von de.m oder 
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 
muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf-
hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich d ie 
Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müs-
sen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Al • • • • 
Vorsitzender 

Stefanie Scheuch 

Beisitzerin 

Rainer Busch 

Beisitzer 
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